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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2022/MC/064
öffentlich
01.06.2022
Frau M. Rißer
Frau M. Rißer

Haushaltssatzung der Stadt Malchin für die Haushaltsjahre 2022 und 2023
Behandlung Termin Beratungsfolge
Öffentlich 15.06.2022 Finanzausschuss der Stadt Malchin
Nichtöffentlich 15.06.2022 Hauptausschuss der Stadt Malchin
Öffentlich 22.06.2022 Stadtvertretung der Stadt Malchin

Beschlussvorschlag:
Die beigefügte Haushaltssatzung einschließlich Anlagen der Stadt Malchin für die 
Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird beschlossen.

Sach- und Rechtslage:
§§ 45 ff Kommunalverfassung M-V
GemHVO-Doppik 

Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 ist gemäß § 45 Abs. 2 KV M-V 
aufgestellt. Aufgrund der guten Erfahrungen aus den Vorjahren wurde sich für die 
Aufstellung eines Doppelhaushaltes entschieden.

In Bezug auf die weiteren Aspekte im Zusammenhang mit der vorliegenden Planung wird auf 
die Anlagen verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen:
Siehe Anlage

Anlagen:
Haushaltssatzung und Haushaltsplanung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023


